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Nr. 1.

Steuererklärungen für die Veranlagung zur Staatseinkommensteuer in Preußen.

Berlin, den 11. Januar 1917.

» § 6 des
ziteußischenGesetzesebetreffenddie Ergänzungdes Einkommensteuergesetzesvom

30. Dezember191 (Ges.«Samml.1917 S. 1) bestimmt:
»

Eine neue Veranlagung ist vorzunehmen,wenn die Vermehrungdes Einkommens dadurch
eintritt, daß nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienstoder nach der Wiederaufhebungder

Kriegssormation «
s «

1. Steuerpslichtige aus neu aufgenommener gewerblicherTätigkeitoder gewinnbringender
BeschäftigungEinkommen beziehen, oder

2. Offiziere oder Beamte in den Genuß der Friedensbezügetreten.

Dadurch ist für den Übergangin das FriedensverhältnisbesondereVorkehrun getroffen,
wonach es der bisherigenVeranlagung der Heeres-(Marine-)angehörigenwährend des ieges mit

ihrem Friedens-Diensteinkommennicht mehr bedarf. Die zum aktiven Heere bzw. zur aktiven Marine

gehörendenOffiziere, Mannschaften und Beamten (§ 88 A bis O des Reichsmilitärgesetzesvom

2. Mai 1874) brauchen daher in der Erklärung während des Krieges das Militäreinkommen

überhaupt nicht mehr anzugeben, und die Zivilbeamten (mit Ausnahme derjenigen der uliilitäv

Marine-]vcrwaltung),die zum Heeresdienst einberufen sind, nur das im vorausgegangenen
alende1·1ahretatsächlich bezogene, zutreffendenfallsum den vorgeschriebenenTeil (7X10usw.) des
Militäreinkommens gekürzte Zivildiensteinkommen aus anderen als Militär-(Marine-)ver-
waltungsfonds

·

Soweit im übrigen trotz der Fortdauer des Krieges tatsächlicheine Einkommensquelle
zur Zeit der Veranla ung vorhanden ist, ist das Einkommen aus ihr zu erklären.

a 7 geseingangs bezeichnetenGesetzes ist nunmehr von den Unteroffizieren und

Mannschaftendes Beurlaubtenstandes,die mit einem dem Einkommen von nicht mehr als 3000 .-t

.-«
—
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entsprechenden Steuers atze veranlagt sind,-für die Monate, in denen sie sich im aktiven Dienst
befinden, die veranlagte Steuer nicht zu erheben. Das gleiche gilt für die Unteroffiziere und

Mannschaften des Landsturms »

Mit vorstehenden Abweichungen findet die Bekanntmachung vom Januar 1916
— M.I.12 —- (Marineverordnungsblatt Seite 4) auf die für das Steuerjahr 1917 abzugebenden
SteuererklärungenentsprechendeAnwendung.

"

-
- «

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
M. I. 133. Seebo hm.

Nr. 2.

Erledigung von Erinnerungen des Rechnungshofes.
Berlin, den 8. Januar 1917.

Im Jnteresse der Förderung der Bearbeitung der Kriegskostenrechnungenhat der Rechnungshos
auf die rückständigenBeantwortungen von Prüfungsverhandlungenund Entscheidungen zu Rech-
nungen aus der Friedenszeit im allgemeinen vorläufig verzichtet Die Entschließungund Bekannt-

gabedarüber, welche Verhandlungen usw. etwa ganz oder zum Teil zu beantworten sind, und
innen welcher Fristen dies geschehensoll, hat der Rechnungshof sich vorbehalten.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-. 11. 17097. Dr. Schram.m.

...- --. »—«--.- -.—--—-—- »-

Nr. 3.

Besoldung der nichtaktiven sDeckoffiziere-,«Deckoffizierleutnantsusw.

Berlin, den 11. Januar 1917.

1. NichtaktiveOberdeckoffiziereund Deckoffizieresind nach ihrer tatsächlichzurückgelegten
Dienstzeit wie Angehörie des Friedensstandes in« die durchvdie dritte Ergänzung-desBesoldungss
gesetzes geschaffenenBesoldungsstufen(Marineverordnungsblatt für 1916 Seite 155s Nr. 141)
einzureihen.

- - -

.

. Als Dienstzeit ist die seit der Beförderung zum Deckoffizierim aktiven Friedens-»und
Kriegsdienst zugebrachte Zeit anzurechnen; die Monate, in denen die- Verabschiedung und die

Wiedereinstellungstattgefunden hat, sind dabei mitzurechnen.
2. Die Deckoffizierleutnantsund Deckoffizieringenieuresind, sofern es für sie günstiger

ist, so abzufinden, als wenn sie Oberdeckoffiziereoder Deckoffizieregebliebenwären. Daneben werden
die Ausrüstungs-, Reise- und Verpflegungsgebührnissewie bisher nach dem Satze für Leut-
nants gewährt.

Die Dienstzeit als Deckoffizierleutnant oder -ingenieur ist für das Aufrückenin höhere
Gehaltsstufen mitanzurechnen.

3. Vorstehendes gilt mit Wirkung vom 1. April 1916 ab.

Die Ausführungsbestimmung5 auf Seite 157 des Marineverordnungsblatts für 1916 ist
mit einem Hinweis hierauf zu versehen.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-. III. 18853. Dr. Schramm
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Nr. 4.

Ausstellung von Bezugsfcheinen zur Elfilsangung
von Schuhwaren für Murme-

ange rtge.
Berlin, den 11. Januar 19179

Jm Anschluß an die Verfügung vom 22. November 1916 — cl-.1. 16227 — (Marine-
verordnungsblatt Seite 297) wird bekanntgegeben:

Gemäß § 1 der Ausführungsbekanntmachungder Reichsbekleidungsstellevom 23. De-
»

10· Juni 19l6
» ,

zember 1916 zu §§ 1, 11 und 12 der Bundesratsverordnung vom
HW Ubek dxe

Regelung des-Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwarenfindet der § 10, Ziffer 1 bis 4

und Ziffer 6 der Ausführungsbekanntmachungder Reichsbekleidungsstellevom 31. Oktober 1916

auch auf die Beschaffung von Schuhwaren Anwendung

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-. 1.412. Dr. Schramm.

Nr. 5.

Torpeder-Offiziergehälter.

Berlin, den 6. Januar 1917.

Es beziehen die Gebührnifseihres Dienstgrades:

(A. K. O. v. 21. 12. 1916.)

L d. .
- eit unkt des .

L Dienstgrad Name ZEinückensStation

1 Torpeder-Kapitän- Dobinski 0
leutnant I1. 12. 16

2 Torpeder-Leutnant J e n tzen 0
3 - Reinke

, ()
4 Lange il· 1-« 0

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
B. va. 9643. Schnur. .

Nr. 6.

Kosten für Eisenbahnfahrten des Personals der Soldatenheime.

Berlin, den 6. Januar 1917.

Die Kosten für Cisenbahnfahrteiides nicht inilitärischenPersonals der an den Fronten und in

denbesetzten Gebieten eingerichteten Soldatenheime bei Dienst- und Urlaubsreisen können auf den

KMgstUds«—KapitelspösTitel 2 des Kriegsjahres-Etats — übernommen werden.

Die Beurteilungder Notwendigkeitderartiger Reisen, die von dem bei den betreffenden
SoldatenheimenbereitstätigenPersonal ausgeführtwerden, unterliegt, sofern die höherenKom-
mandobehorden fur ihren Befehlsbereichnicht anders bestimmen, dem für das in Frage kommende



Nochscv

HeifnzuständigenmilitärischenBefehlshaber, der auch für die Ausstellung der Militärfahrfcheine
zu orgen a. -

.

Die Fahrscheine für—das zum; erstensMal ausreisende- Personal sind von dem für den

AusreiseortzuständigenBezirkskommando auszustellen, und zwar auf Grund einer Bescheinigung
des die Entsendung veranlasseuden Verbandes über den Zweck und die Notwendigkeitder Reise.

Sind mehrere Bezirkskommandos an einem Orte, so wird das zuständigeBezirks-
kommando von dem stellvertretenden Generalkommando bestimmt.

Der—Staatsfekretär des Reichs-Markie- Amts.

Jn Vertretung.
clä IL Mk Dr-. Schramm

Nr. 7«.

Meiftgewicht der Feldpoftfendungenvom Feldheer.

Berlin, den 8. Januar 1917.

Das Meistgewichtder nicht amtlichen Feldpostsendungen (Feldpostpäckchen) vom Feldheer
nach der Heimat ist, entsprechend den für den Verkehr in entgegengesetzterRichtung bereits be-

stehenden Gewichtsstufen, von 250 auf 500 g erhöht,so daßunter Zubilligung eines zehnprozentigen
Übergewichtsfortan Sendungen bis zum Höchstgewicht von 550 g zugelassensind. Die Feld-

Fostsenducöigen
über 275 bis 550 g (e»inschließlichdes Übergewichts)sind vom Absender mit 20 Pf.

reizuma en.

Nr. 178 Seite 297 des Marineverordnungsblattes für 1914 ist handschriftlichmit einem

Hinweis zu versehen.
Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung-
Dr. Schramm.

Nr. 8.

Bezettelung militärifcher Wagenladungen.
Berlin, dens91 Januar 1917.

I. Der jetzigeLadezettel (vgl. §51 der MilitärsTransportordnungund« das-«.Musterauf

clÄ ll. 220.

end Seite X der Anlage zu Nr· 21 des Marineverordnungsblatts 1915) wird durch nachstehendes
Muster ersetzt. Er ist mit dem Eisenbahn-Wagenladungszettel und dem roten Zettel ,,Heeres-
interessel Bevorzugt zu befördernl« vereinigt, wodurch sich ein mehrmaliges Bekleben der

Wagen erübrigt.
Der Ladezettel für Eilqut in Wagenladungen ist durch rote Umrandung, der für

Proviantladungen durch den Zusatz ,,Proviant« besonders gekennzeichnet Der Wageninhalt
ist in allgemeinerForm zu bezeichnen. Bei- allen Proviantladungen mit Begleiter bleibt die

Zeile ,,Jnhalt««unausgefüllt;bei den Sendungen ohne Begleitung ist der Inhalt beispielsweise
wie folgt anzugeben:

,,Backgut«für Backmehlund Backsalz,
,,Zwieback«s,
,,Verderbliches Gut« für Speck, Dauerfleisch usw«

..,,.L)altbares Gut« für Fleischkonserven,
»Gemüse«für alle Arten GemüseeinschließlichGemüfekonfervenund Speisemehh
»Salz«,
.,-Sprit« für alle Arten Spirituosen,
,«Leichtverderbliches Gut« für Käse,Butter, Schmalz, Schmalzersatz,Murmelade,
»Gewürz« für alle Arten Gewürz, Speifeöl und Essig«

f ·

»Fische«für Heringe und Fischkonferven,
»Hafer«für Hafer und anderes Hartfutter
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,
Bei den Sendungen von Kassee, Tec, Zucker und Kakao ist in der Spalte ,,Jnhq1t«Ulchts anzugeben

» «
«

Die Ladezettel werden grundsätzlich-
—

auch·In der Gewichtsangabe—- durch die mill-
tärischenAbsendestellen ausgefülltx Bei Stellen mit umfangreichemVersand (Proviantämter,
Yrtilleriedepotsusw.) sind sie von diesenauch anzukleben. Der Lettungsweg(Übergangsstationen)ist von den Abscndestellen stets dann anzutragen wenn er durch einen von der Linienkommaup
dantur aufgestellten Beförderungsplanfestgelegt oder sonst —— nach Benehmen mit der Versands
Itatton — zuverlässigbekannt ist.

» » . . .

II, Der umfangreichegelbeBeklebezettel,,F-urMumtconsferngung«wird durch folgendes
Muster von gleicherFarbe (gelb.) ersetzt:

I

cm

9cm

Die- neuen Beklebezettel können von der Waisenhaus-Buchdruckerei-in Gassel bezogenwerden. Etwaige Bestände des bisherigen Ladezettels sind Iedoch aufzubrauchen
«

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.
Jn Vertretung.

Cy- Il- 74, Dr. Schram.m.

Muster- des Ladezettelåz
(Größe- 18X 20scm«.)

Heeresintereffest
Beoorzugt zu befördern!

.

em

f

Schwarzer
Druck

an

rot

«

Unter-grant-
Nr. u. Eigent. des Wagens
Gesamtgewicht ....................................

............................................................................................... » .

(Lade- u. Eigengewichtdes Wagens)

Proviant - Ladezettel
t sDtU

Fahrtnummer:
Wer ckj

Absender-:........
Versandstation:
Inhalt: ................. »

Empfänger:

Veftimmungsftativn-:-
über-)

»Hqu Beladen
«««««««««««« »

«) Vom Abfender aus
« « "

«
·

· zufullen, wenn von der LmIenkommandantur ein Be orderurc s laUfgestellt oder der Leitungsweg sonst zuverlässig bekannt ist.
f g p an
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Nr.
·

9.

Bezettelung der Eisenbahnwagen

Berlin, den 9. Januar 1917.

Vei Entdeckung von Beraubungen ist aufgefallen, daß das mit genauer Jnhaltsangabe versehene
LadeverzeichnisVielsachan der Außenseiteder Eisenbahnwagen angeklebt war.

»

Das Ladeverzeichnis ist stets im Wageninnern anzubringen An der Außenseite
sind die Wagen dagegen mit dem Ladezettel zu bekleben (ng. § 51, 2 und militärischeAus-

sührungsbestimmung89, 5 der Militär-Transportordnungsowie Verfügung Vom 6. Oktober 1915
cl-. II. 13560, Marineverordnungsblatt 1915 Seite 327, und vom 9. Januar 1917 cl-. II. 74,
Marineverordnungsblatt 1917 Seite 4).

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

In Vertretung
cl-. Il. 75. Dr. Schramm.

Nr. 10.

Feldpostverkehr zwischen den Besatzungstruppen in Luxemburg, Belgien und Rußland
mit dem feindlichen und dem neutralen Ausland sowie nach Bulgarien und nach

der Türkei.

Berlin, den 9. Januar 1917.

Für den Feldpostverkehr der Besatzungstruppen in Luxemburg, den Generalgouvernements
Belgien und Warschau, dem Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost und dem Etappengebiet der
4. Armee mit dem feindlichen und neutralen Ausland sowie Bulgarien und der Türkei gelten die

für den Feldpostverkehr des Feldheeres mit genanntem Ausland in der Verfügung Vom 29. No-
vember 1916 (Marineverordnungsblatt Seite 304) gegebenen Bestimmungen.

Die Ziffer 2 der letzterwähntenBestimmungen bezieht sich auf den Feldpostverkehr
zwischendem Feldheer und den Bewohnern des besetzten Gebiets.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

In Vertretung
cl-.11.226. Dr. Schram1n.

Nr. 11.

Kontrollzettel bei Eisenbahnsahrten.

Nknzsgsttjlkkfäesfuxk Berlin, den 6. Dezember 1916.

Kontrollzettelzu Militärfahrscheinennach Anlage 4 der Militär-Transportordnungsind nach Be-

endigung der Fahrt entsprechend dem Vordruck in jedem Fall an den Stationsbeamten abzugeben,
falls die Abnahme durch den Zugbeamten oder an der Bahnsteigsperreunterblieben sein sollte.

Wegen der Reisen ins besetzteGebiet gilt Ziffer 3 des Erlasses vom 28. September
1916 (A. V. Bl. S· 414), wonach die Kontrollzettel bereits an der Grenze abgenommen werden.

Jm Auftrage.
v. Wrisberg
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Berlin, den 9. Januar 1917.

Vorstehende Anordnung wird mit Bezug auf die Verfügungvom 27. Oktober 1916

Cl-.II. 15656 zur gleichmäßigenBeachtung zur Kenntnis der Manne gebracht

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung

cl-. II. 227. Dr. Schramm.

Nr. 12.

Militärische Frachtbriesprüfung.

Berlin, den 9. Januar 1917.

Dur die militäri' e evra tbriefprüfungder EisenbahnseiidungendürfenVerzögerungenim Wagen-
ciblaucfhin keinem FckällezeinckretenSie ist deshalhregelmäßlgIV zu Veranlslssencdaß die Begleit-
napiere nach Beendigung der Beladung der Erseanhnabfertlguthgeprpft Ubexgebepwerden

können Jst dies ausnahmsweise nichtmöglich,so ist nach den fur dergleichendringliche Fälle
in der Verfügung vom 12. November 1916 (MarineverordnungsblattSeite 28b) gegebenenGrund-

fä e
"

. . .tz n zu verfahren
Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts·

Jn Vertretung
Cl-. II. 231. Dr- Schramms

Nr. —13.
i·

Benutzung von Schnellzügendurch beurlaubte Militärpersonen.
—

Berlin, den 9. Januar 1917.

Unter Bezugnahme auf-die-Verfügungvoni Mai 1916 cl-. 11.6249 (Marineverordnungs-
blatt Seite 101) wird folgendes bestimmt:

1. Jm all enieinenkann der beurlaubende Vorgesetzteden Urlauberuz gleichviel ob sie auf
Militärfahrscheinoder Militärfahrkarteteljenydurch entsprechendenVermerk auf
dem Militärfahrscheinoder Urlaubsschein, gegeoeiienfalls durch Ausstellungeines roten
·--Urlaubsscheins— Verfügungvom 17. Februar s1904«c1-.—II-. 1039 (Marineverordnungsblatt

Seite 88) -—, die Berechtigung zur Benutzungvon Schnellzügenerteilen, sofern der Ur-

laubsort mindestens 100 km entfernt ist .und nach der Lage des Fahrplans Schnellzüge
benutzt werden müssen, um den ZweckdesUrlaubs erreichen zu können.

Ob hiernach ein Bedürfnis zur Schnellzugbenutzunganzuerkennen ist, muß in

allen Fällen pflichtmäßiggeprüftwerden,und zwar nicht nur bei Ausstellung von

Militärsahrfcheinen,sondern auch bei Reisen auf Militärfahrkarten.
Bei häufiger wiederkehrendem Urlaub (Sonntagsurlaub und dergleichen)

ist das Bedürfnis zur Benutzung von Schnellzügeiibesonders streng zu prüfen. Jn
diesen Fällen darf die kurze Dauer des Urlaubs allein für die Gewährung der Ver-

günstigungnicht entscheidendsein; es ist vielmehr immer festzustellen,ob der Zweck des
Urlaubs nicht auch bei Benutzung Von Personenzügenzu erreichen ist, besonders wenn

die Reise schon am Vorabend des ersten Urlaubstages angetreten werden kann.

U. Während der Festzeiten ist den aus-den Heimatgarnisonen beurlaubten, auf
Militärfahrkartereisenden Mannschaftendie Benutzung von Schnellzügen(auch Eilzügen)
rundsätzlichnur dann zu gestatten, wenn die Voraussetzungender militärischenAus-
hrungsbestimmung 108 Ziffer»»»5»g»zunLWilitärtarifgegeben sind.
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MI. Eine nachträgliche Genehmigung zur Benutzung von Schnellzügenwährend der

Festzeiten — s. Abschnitt 11 —- auch Eilzüge·n) darf durch den Bubnhofss
kommandanten —-« oder in Ermangelung eines solchen durch den Bähnhofsvorsteher
— allen (an Militärfahrscheinoder Militärfahrkartereisenden) llrlaubern nur ausnahms-
weise in dringenden Fällen Cbei ·Anschlußversäumnis,plöHlicherErkrankung usw.) bei
einer Mindestentfernung von 100 km erteilt werden.

Der Staatssekretär sdes Reichs-Marine-Amts.

·

Jn Vertretung.

cl-.II.262. Dr· Schramm.

Nr. 14.

EklgutinäßigeBefkrderung von Militärgut

WANT-is .A ··«sK·s-D ten«t· .. .eg mss mustHERR-IIÄYS epar em

Berlin,den 4. Dezember 191—6.

Die mit erhöhtenFrachtkostenverbundene eilguttnäßigeBeförde von Militärgut ist trotz mehr-«
«

facher Hinweise noch nicht genügendeingeschränktEinzelne Verfandstellen liefern fast alle Sen-

dungen als Eilgut auf. Dabei wird außer acht gelassen, daß auf kurze Entfernungen die Be-

förderungals Eilgut vielfach nicht nur keinen nennenswerten Vorteil gegenüberder frachtgutmäßien

bietet, sondern sogar Nachteile im Gefolge hat. So trifft z. B. das m Berlin Stettiner BahnTof
für Stellen der Sammelstation Stettin aufgelieferte Eilgutspäter

bei den Empfangsstellen ein als

Frachtgut. Die gleichenVerhältnissebestehen für Sen ungen von Cöln nach der Weiterleitungss
stelle Düsseldorf Die langsame Beförderungdes Ellgutes erklärt sich dabei aus der notwendigen
Überführungvon den Hauptperfonenbahnhöfennach den entfernt gelegenenBahnhöfender Sammel-

stationen, währendFrachtgutsendnngenunmittelbar auf diesen entlaufen EQ

»

Um auch eilige Sendungen nur in solchen Fällen als Eilgut aufzuliefern, in denen die

eilgutmäßigeBeförderungmerklicheVorteile bietet, ist mit den örtlichenEisenbahnsGüterabfertiungen
engere Fühlungzu nehmen Dort sind die günstigstenAufliefersmgszeitenfür Frachtgut zu erscagenx
die auf die Beförderungsdauervon großemEinfluß sein können

»

«
Tnnlichst anz zu vermeiden ist die eilgutmäßigeAuslieferung von Wagenladungen, deren

Beförderung-Kasten auf etwa den 6- bis 7fachen Betrag erhöhen.Eine annähernd gleich

rasåzeBeförderung
ür Frachtgutwagenladungenwird sich vielfach auch auf größereEntfernungen

du feste Beförderimgdspläneerreichen lassen, die für häufig benutzte Verkehrsverbindungenbei

der Linienkommandantur zu beantragen sind.

Jrn Auftrage.

Fuhr v. Schoennich

Berlin, den 10. Januar 1917.

Vor-stehendeAnordnungwird zur gleichmäßige-jiBeachtungzur Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretärdes «Reichs-Mctrine-Amts.

In Vertretung
cl-. II. "224. Dr. S chrnmrn
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Nr. .15.

Mjlitäkgutsendungen im Verkehr zwischenEisenbahnen und Kleinbahnen.

Berlin, den 10.· Januar 1917.

Aber die Abfertigung und Abrechnung der Militiirtransportenach, von und über Kleinbahiien
sind am 1. Oktober 1916 Vereinbarungenianxaft getreten, nachdenen es nichtmehr nötig ist,
daß für Militärgutsendungenauf Frachtbrief un Verkehr mit lKienibahnenTür die Eisenbahn
und die Kleinbahn besondere Ausweise ansgefertigt werden. Bei »Militcirtransporteiinach, von

Und über Kleiubahnen auf Militärfahrschein sind zwar grundsatzlich für»die Eisenbahn und
die Kleinbahn besondere Ausiveise auszufertigen·;fur die Dauer des gegenwärtigenKriegesaber
braucht dieser Grundsatz nur soweit als inoglich befaxgtzu werden. - Vgl. Verfügung vorn
T. Juni 1915 cl-.11.8498 (MarineverordnungsblattSeite MAX ----

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Aints.

Jn. Vertretung-

cl-. ll.2(«-1. Dr. SchraninL

Nr. 16.

Militärsahrscheine.
Berlin, den it. Januar 1917.

Die Verfügung vom ZU Oktober 1916 cl-. II. t-)85·8(MarineverordnungsblattSeite 291) wird

dahin ergänzt, daß etwa vorhandene Bestände an farbigenMilitarfahrskhemen (VereinfachteMuster-)
noch bis Ende März 1917 aufgebrauchtwerden dürfen.

Der Staatssekretär des Reichs-2112arine-Amts.

Jn Vertretung

cl-.11.320. Dr. Schramin.

Nr. 17.

Urlaubsscheine.

Berlin, den 12. Januar 1917.

Währenddeszirieges sind künftigllrlaubsscheinein Oktaoformat nach folgendemMuster zu verwenden.

Bestände an abweichendenFormularen sind aufzubrauchen und nötigenfallshandschriftlich
entsprechendzu ergänzen

Wenn für Hin- und RückfahrtSchnellzugbenutzunggenehmigt ist, sind im allgemeinen
Tote Urlaubsscheine auszustellen —- Verfügung vom 17. Februar 1904, Marinenerordnnngsblatt
Seite 88 —.

«

«

Der Staatssekretär des ReicIJs-R(’(1riiie-Amts.

Jn Vertretung
cl-. U. 230. 1)r. Schranim.
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Oberer Rand: Länge 161,«-«.(-—m. Morden-Mc) Muster«

.

Urlaubsschem.
Der (Dienstgrad, Vor- nnd Zuuaines

von der (,Kouip., Rat nswyi

wird hiermit voiu bis einschließlich . .191 nachts Uhr

-«. nach . beurlaubt.

S

F Alle Behörden werden ersucht, ihu ungehindert reisen zu lassen und ilun nötigenfalls Schutz

J nud Hilfe zu gewähren

? J 191
O

tell .

XX

Dienstsiegel
. » « — « ·

lecgenhandige Unterschrift Dienstgrad und Dienststellung)

1. Der Urlaubsschein ist beim Lösen der Militiirfahrtarte dein Schalterbeamteu ohne Aufforderung und offen vor-

zulegen, während der Fahrt auf Verlangen vorziizeigeu und nach Rückkehr vom Urlaub abzugeben
2. Nicht ausfragen lassenl Nicht iiber inilitärisehe Dinge reden! (Spiouengefahr!)
s. Bei Reisen zu Erwerbsnoeckeu stets Fahrtarten des öffentlichen Verkehrs lösen.

Oberer Rand. iRiietseitei

Besondere Angaben: (z. V. vci Austaudsukiauvp

Vor Aushändtgung des Urlaubsscheins beim Truppenteil auszufüllen:

. Ob Mtlitärfahrtarte zu lösen:

. Ob fiir bin- und Riiekfahrt je einen Militärfahrseheiu erhalten:

. Ob Zchnellzugbenutzung genehmigt ist:

. Löhuungs- und Verpfleguugsgebiihrutfse sind ausgezahlt bis:

. Ob Eintragung des Urlaubs iu das Soldbnrh erfolgt ist:

. Ob Erlaubnis zum Ziviltrageu erteilt ist:OUIAONH
Veschetnigungen und Abstempelung-en der Behörden usw.

Nr. 18.

Schwärzen des Lederzeugs.

Berlin, den 12. Januar 1(.)1·7.

Jn Ergänzungder Verfügung vom ö. November 1916 — CI-. l. 15629 (",Marineverordnungsblatt
Seite 283 Nr. 251) s— wird bestimmt, daßkünftig —-— entsprechenddem Verfahren bei der Armee —

sämtlichesHandwaffenlederzeug sowohl in der Heimat als auch im Felde geschwärztzu tragen ist.
Hierzu gehörennicht die Gewehr- und Karabinerriemen, die auch weiterhin ungefchwärzt

zu tragen find.
« . .

Der Staatssekretär des kiieichs-Mar1ne-Amts.

cl-. l. 282. v. Capelile
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Nr. 19.

Dienstanweisung zur Beurteilung der Dienstfähigkeitfür die Marine usw.
— D. E. Nr. 249. —

Seite 135 Anlage 2.

Berlin, den 12. Januar 1917.

Als neue Nummer tritt hinzu:
27 a. GleichseitigeHalbblindheit mit lieiderseitigeinErhaltenseiiiderzentralenSehschärse

ist hinsichtlichdes Eriverbsuiifähigkeitsgrades im allgemeinen wie einseitige Blindheit zu be-

iverten, d. h. in der Regel mit 881-,,,0J0. Dieser Satz erhöht sich entsprechend, ivemi auf dem

einen halbbliiiden Auge die Sehschärseweniger als V, der regelrechten beträgt

Der Staatssekretär des Reichs-Manne-Amts.

Jii Vertretung

(i. l.107. Uthein a nn.

Personalveränderungen.
a. Ernennungen, Beförderungem

Verfetzungen usw.

Ernanntg

(Stcmtss. d. R. Pi. A. v. 23. 12. 191(i.)

Zweit ltunert
« »

.-

, ».- .-

Fischer (Fraiiz)
« Burmugehmen ·’« Publigkklmh

Pelzing
I , " «

Piepey Werftbiirhsühreraiiwärter

sStaatss d. R. M. A. v. l. 1917.)

Zum-!- Kniizleidiätau zum Werftkanzlisten.

("Staatss- d. R. M. A. v. 9. 1. 1917.s)
’

Dellitlp,Werftverivaltuiigssekretariatsassistent, zum

Werftverivaltuiigssckretäi·.

versetzt-

»
(Stacit·3s. d. R.M.A.v.23.12.1916·)

' ·

Takt-Z,Ober-Werstbuchführer,mit dem 1· April
1917 von Danzig nach Wilhelmshavem

Mattcrn, Ober-Werftbuchfiihrer, mit dem 1. April
1917 von Wilhelmsbaven nach Danzig

b. Abschiedsbewilligungen.
Mit der gesetzlichen pension in den

Ruhestand versetzt:

« »
lStaatss. d. R. M. A. v. 27. 12. 191(j.)

LsostcemMariiie-Wei«kiiieister.

(Stacitss.d.R.M.A.v.28.12.1916.)

Schneider-, Ober-Werftbuchfi·il)rer.

(Staatss. d. R. M. A. v. 29.12. 1916.)

Mcynch !1.1i’ciriiie-Werliiicister.

lStimtss d. R. M· A. v. 30. 12. 1916J

Christen, Werstschiffsfiihrer.

c. Ordensverleihungen.
(A. K. O. v.27.11.191(i.)

Den Königlichen Kronenorden 4. Klasse am

Bande der Nettungsmedatlle:

Lcnsch, Oberleutnant zur See:

die Nettungsmedaille am Bande:

Stoszberg (-6cilinut), Leutucint zur See.

(A. K· O. v. 21. 12· 1916.)

Das Nitterkreuz des Königlichen Haus-Otdens
von Hohenzollern mit Schwertes-m

Bertrnin (Otto«i,sikapitänleutnant

(A. K. O. v. 26. 12. 1916.)

Den Orden pour le meinte-

Valciitiiier (8.)Jkari,Kapitäiileiitnaiit
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Benachrichtigungen
über

Verschiedenesll

Unter Bezugnahme auf die Veröffentlichungim Marineverordnsungsblatt für 1916 Seite 261

Nr. 327 wird bekannt gegeben, daß der weitere Bedarf der Marjnebehördenan Merkblättern und

Transportbefehlen bei der Registratur der Kavallerie-Abteilung des PreußischenKriegsminijteriums
anzufoxdem ist.

, s

s

·

.

«
. ·»

Marincvcrotdnungsblatt«1916Nr.227ist haudfchriftlichmit ei11c11x«Hi11weiszu oerkeheth

Hierzu: Titelblatt und Alphabetisches Sachregister zum 47. Jahrgang.
-

Todesfälle.

Martin, Mariae-Werkmeister, am 2:-3. Dezember 1916 in Braunschweig gestorben.


